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Von Anja Petersen

Büsum – Nach unserem Be-
richt über die neue Initiative
zum Erhalt des Schulstand-
ortes Wesselburen gibt es –
wie zu erwarten war – Reak-
tionen aus Büsum. Bürger-
meister Maik Schwartau
(SPD) wertet die Tonlage als
„klare Breitseite gegen Bü-
sum“. Doch es gibt auch ver-
söhnliche Töne.

Schwartau sagt, dass er es
durchaus verstehe, dass sich je-
der für seinen Schulstandort
stark mache, das sei nur legitim.
Doch es gebe die Verabredung,
dass die Lenkungsgruppe einen
Vorschlag erarbeiten solle. Sich
nun vorher eine Schlamm-
schlacht zu liefern, sei kontra-
produktiv. Dennoch geht nun
auch er an die Öffentlichkeit.

Der stellvertretende Vorsit-
zende des Schulverbandes be-
tont, er habe sich stets mit Äu-
ßerungen zum Thema zurück-
gehalten. Doch jetzt sei es an

der Zeit, auch etwas zu sagen.
Gegen Büsum spreche aus sei-
ner Sicht lediglich die geografi-
sche Lage. Doch das Argument,
dass bei einer Amtsschule in
Büsum alle Schüler aus der
Wesselburener Ecke nach Hei-
de fahren würden, will er nicht
gelten lassen: „Schon heute fah-
ren doch die meisten, die östlich
von Wesselburen wohnen,
nach Heide, die anderen zum
Gymnasium in Büsum.“

Die Schülerzahlen, die im
Amtsbereich bald auf 70 Kin-
der pro Jahrgang sinken, könn-
ten nur durch Schüler von au-
ßerhalb stabil gehalten werden.
Schwartau denkt zum Beispiel
an ein angegliedertes Internat –
eine Anfrage liege der Gemein-
de bereits vor. „Ein Internat
würde die Schule über fünf Jah-
re hinaus sichern.“ Zudem laufe
im Nordseeheilbad seit vielen
Jahren eine gute Schularbeit
mit jeder Menge Engagement.
„Wir tun das, ohne es laut raus-
hängen zu lassen.“

Dennoch hoffe er noch, dass
man in der Diskussion wieder
auf die Sachebene zurückfinde.
Auch aus Wesselburen ist die-
ser Wunsch zu hören. Sollte
das nicht gelingen, droht im
schlimmsten Fall das Auseinan-
derbrechen des Schulverban-

des. Damit aber wäre nieman-
dem geholfen, es würde sogar
ein Aus beider Schulstandorte
drohen. Die Region steckt also
im Dilemma. Viele fordern in-
zwischen eine Entscheidung
von einem unabhängigen Au-
ßenstehenden. Die Büsumer
Fraktionen SPD, FDP und IBF

melden sich derweil per ge-
meinsamer Pressemitteilung zu
Wort. Tenor: Was zählt, ist eine
Einigung. Die Fraktionsvertre-
ter betonen, das Wichtigste sei
ein attraktives Schulangebot
mit allen Schulabschlüssen im
Amt. Es sei nachvollziehbar,
dass jeder die Vorzüge seiner

Schule betone und dafür kämp-
fe. „Aber es ist jetzt wichtig, kei-
ne Gräben zu vertiefen, son-
dern wirklich gemeinsam auch
politisch an der Lösung zu ar-
beiten“, appelliert Hugo Köhler
(FDP) und mahnt, zu Sachargu-
menten zurückzufinden. Man
müsse anhand objektiver Krite-

rien entscheiden. Thomas Bult-
jer (SPD) nennt zum Beispiel Ef-
fekte, Kosten und Auswirkun-
gen für die Orte und die Akzep-
tanz bei den Eltern. Diese Fra-
gen müssten von „lokalen, von
überregionalen und von neutra-
len Personen bewertet werden,
die etwas davon verstehen“.

So geht es auch: Dieses abgeänderte, versöhnlichere Schild steht am Wöhrdener Kreisel. Foto: Petersen

Eine Region im Dilemma
Einigung für einen Schulstandort im Amt Büsum-Wesselburen fällt schwer

. . . erwartet
Fairplay, auch in

der Politik

ANZEIGE

Zwangsversteigerung
Am Mittwoch, 12. 6. 2013, 13.30 Uhr, soll im Saal I (1. Stock) des
Amtsgerichts Meldorf der nachstehend bezeichnete Grundbesitz ver-
steigert werden:
Grundbuch von Marne-Land Blatt 247

Geschätzter Verkehrswert (nicht Mindestgebot): 3.650,00 EUR.
Nähere Auskünfte im Internet unter www.hanmark.de oder Telefon
(0 48 32) 8713 59.
Meldorf, 15. Mai 2013 Amtsgericht Meldorf
– 33 K 21/12 –

Nr. Gemarkung Flur Flurst. Beschreibung und Lage Größe (m2)
9 Diekhusen 004 65/4 Außenbereichsgrund-

stück mit einem ehemals
wohnlich genutzten Ge-
bäude mit wirtschaftlich
verbrauchter Bausub-
stanz, Niendieker Strot 38,
25724 Neufeld

1.653

Bekanntmachung Nr. 71/2013
des Amtes Marne-Nordsee

Die 27. Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Marne-Nordsee fin-
det statt am
Donnerstag, dem 30. 5.2013, 18.30 Uhr im Sitzungssaal Rathaus,

Alter Kirchhof 4–5, 25709 Marne
Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung
2. Anträge zur Tagesordnung / Beschluss über die Beratung von Ta-

gesordnungspunkten in nicht öffentlicher Sitzung
3. Einwohnerfragestunde
4. Anfragen
5. Mitteilungen
6. Niederschrift über die Sitzung vom 18.04.2013
7. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
8. Bericht über die Ausführung von Beschlüssen (öffentlicher Teil)
9. Zukunft der Grundschule Friedrichskoog und der Marschenschool

10. Bericht des Leitenden Verwaltungsbeamten
11. Sonstiges
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden voraussichtlich
nicht öffentlich beraten:
12. Bericht über die Ausführung von Beschlüssen (nicht öffentlicher

Teil)
13. Brandschutzmaßnahmen Rathaus; Übernahme Schuldendienst
14. Frauenförderplan des Amtes Marne-Nordsee für die Jahre 2013

bis 2016
15. Erweiterung des Stellenplanes des Amtes Marne-Nordsee um die

Stelle eines Schulhausmeistergehilfen an der Grund- und Regio-
nalschule Marne

16. Verschiedenes
Marne, 21. Mai 2013

Amt Marne-Nordsee
Der Amtsvorsteher

i. V. Dirk Lau
Veröffentlicht in der Marner Zeitung am 22. Mai 2013

1. Satzung
zur Änderung der Hauptsatzung

der Gemeinde Dingen vom 14. Januar 2009
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 2003,
S. 57) - GO - wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Dingen
vom 22. April 2013 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises
Dithmarschen folgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Gemeinde Dingen erlassen:

Artikel I
1. § 4 Abs. 3 wird gestrichen.
2. Aus § 4 Abs. 4 (alt) wird § 4 Abs. 3 (neu).
3. § 10 erhält folgende Fassung:

§ 10
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft wird ab dem Haushaltsjahr 2013 nach den
Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) geführt.
4. Der bisherige § 10 wird § 11.

Artikel II
Diese 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Din-
gen tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 GO wurde durch Verfügung des
Landrats des Kreises Dithmarschen vom 16. Mai 2013 erteilt.
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzu-
machen.
Dingen, 21. Mai 2013

Karl – Heinz Reiche
Bürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Zwangsversteigerung

Am Mittwoch, 12. 6. 2013, 14.00 Uhr, soll im Saal I (1. Stock) des
Amtsgerichts Meldorf der nachstehend bezeichnete Grundbesitz ver-
steigert werden:
Grundbuch von Wesselburen Blatt 3099

Geschätzter Verkehrswert (nicht Mindestgebot): 60.000,00 EUR.
Nähere Auskünfte im Internet unter www.hanmark.de oder Telefon
(0 48 32) 8713 59.
Meldorf, 15. Mai 2013 Amtsgericht Meldorf
– 33 K 132/12 –

Nr. Gemarkung Flur Flurst. Beschreibung und Lage Größe (m2)
1 Schülp 2 25/1 Grundstück mit Einfamili-

enhaus und Nebengebäu-
den (u. a. Carport und
Garage), Reveler Weg 9,
25764 Schülp

2.724

Bekanntmachung Nr. 69 / 2013
des Amtes Marne-Nordsee

für die Gemeinde Kronprinzenkoog
Öffentliche Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 10 der Gemeinde Kronprinzenkoog nach § 3
Abs. 2 BauGB
Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 20. 3. 2013 gebil-
ligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 10 der Gemeinde Kronprinzenkoog für das Ge-
biet
„Betriebsgrundstück Kirchenstraße 13“
und die Begründung liegen vom 30. 5. bis 1. 7. 2013 in der Amtsver-
waltung des Amtes Marne-Nordsee, Alter Kirchhof 4/5 in 25709 Mar-
ne, Zimmer 13 (Rathaus), während folgender Zeiten Montag bis Frei-
tag 8.00-12.00 Uhr sowie Donnerstag 14.00-18.00 Uhr und nach Ver-
einbarung öffentlich aus.

– Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:
– Landschaftsplan der Gemeinde Kronprinzenkoog
– Landschaftsökologischer Fachbeitrag
– Schalltechnisches Gutachten
– Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung;

die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen
ebenfalls mit aus.

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessier-
ten die Planunterlagen und umweltbezogenen Stellungnahmen einse-
hen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Dienst-
stunden zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. Ein-
wendungen, die im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht werden, aber hätten fristgerecht geltend gemacht wer-
den können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 VwGO
unzulässig.
Marne, 17. Mai 2013
Gemeinde Kronprinzenkoog
Der Bürgermeister
Thomas Masekowitz Amt Marne-Nordsee

Der Amtsvorsteher
i. V. Dirk Lau

Veröffentlicht in der Marner Zeitung am 22. Mai 2013.

Zwangsversteigerung
Am Mittwoch, 12. 6. 2013, 13.15 Uhr, soll im Saal I (1. Stock) des
Amtsgerichts Meldorf der nachstehend bezeichnete Grundbesitz ver-
steigert werden:
Grundbuch von Wesselburen Blatt 167

Geschätzter Verkehrswert (nicht Mindestgebot): 81.000,00 EUR.
Nähere Auskünfte im Internet unter www.hanmark.de oder Telefon
(0 48 32) 8713 87.
Meldorf, 15. Mai 2013 Amtsgericht Meldorf
– 33 K 176/11 –

Nr. Gemarkung Flur Flurst. Beschreibung und Lage Größe (m2)
3 Wesselburen 006 256/2 Grundstück bebaut mit ei-

nem Wohngebäude nebst
Carport, Bürgermeister-
Hauffe-Weg 6,
26764 Wesselburen

707

Bekanntmachung Nr. 68 / 2013
des Amtes Marne-Nordsee

für die Gemeinde Kronprinzenkoog
Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 12. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Kronprinzenkoog nach § 3
Abs. 2 BauGB
Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 20. 3. 2013 gebil-
ligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 12. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Kronprinzenkoog für das Gebiet
„Betriebsgrundstück Kirchenstraße 13“
und die Begründung liegen vom 30. 5. bis 1. 7. 2013 in der Amtsver-
waltung des Amtes Marne-Nordsee, Alter Kirchhof 4/5 in 25709 Mar-
ne, Zimmer 13 (Rathaus), während folgender Zeiten Montag bis Frei-
tag 8.00-12.00 Uhr sowie Donnerstag 14.00-18.00 Uhr und nach Ver-
einbarung öffentlich aus.
Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:

– Landschaftsplan der Gemeinde Kronprinzenkoog
– Schalltechnisches Gutachten
– Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung;

die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen eben-
falls aus.
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessier-
ten die Planunterlagen und umweltbezogenen Stellungnahmen einse-
hen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Dienst-
stunden zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Änderung
des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Ge-
meinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Änderung des Flächennut-
zungsplanes nicht von Bedeutung ist.
Marne, 17. Mai 2013
Gemeinde Kronprinzenkoog
Der Bürgermeister
Thomas Masekowitz Amt Marne-Nordsee

Der Amtsvorsteher
i. V. Dirk Lau

Veröffentlicht in der Marner Zeitung am 22. Mai 2013.

2. Satzung
zur Änderung der Satzung

über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeiten
in der Gemeinde St. Michaelisdonn,

Kreis Dithmarschen
(Entschädigungssatzung) vom 8. Juli 2003

Aufgrund der §§ 4 und 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Hol-
stein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003
(GVOBl. 2003, S. 57) – GO – und der Landesverordnung über Entschä-
digungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnun-
gen) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 2008 (GVOBl.
2008, S. 150) – EntschVO – wird nach Beschluss der Gemeindevertre-
tung St. Michaelisdonn vom 24. April 2013 folgende 2. Satzung zur Än-
derung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkei-
ten in der Gemeinde St. Michaelisdonn erlassen:

Artikel I
1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält neben einer
Aufwandsentschädigung nach § 4 eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe des Höchstsatzes der EntschVO (§ 6 Abs. 1
EntschVO).“

2. § 1 Abs. 2 wird gestrichen.
3. § 1 Abs. 3 und 4 (alt) wird § 1 Abs. 2 und 3 (neu).
4. § 5 Abs. 4 letzter Satz werden die Worte „§ 6 Abs. 1 des Bundesrei-

sekostengesetzes“ durch „§ 15 EntschVO“ ersetzt.
5. § 8 erhält folgende Fassung

„§ 8
Entschädigung der Gemeindewehrführung

(1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung freiwillige Feuer-
wehren – EntschVOfF – eine Aufwandsentschädigung in Höhe des
Höchstsatzes der EntschVOfF.

(2) Die Stellvertretung erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe
von 50 % der Entschädigung nach Abs. 1.“

6. Die bisherigen §§ 8 und 9 (alt) werden §§ 9 und 10 (neu),
7. In § 9 (neu) wird das Wort „vierteljährlich“ durch „halbjährlich“ er-

setzt.
Artikel II

Diese 2. Satzung zur Änderung Satzung über die Entschädigung eh-
renamtlicher Tätigkeiten in der Gemeinde St. Michaelisdonn, Kreis
Dithmarschen, tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu
machen.
St. Michaelisdonn, 13. Mai 2013 Volker Nielsen

Bürgermeister


